
Verletzers. Diese Frage beschäftigt neben den Mitarbei
tern der Rechtspflegeorgane Tausende von Bürgern. Das 
Wesen des Erziehungsgedankens unserer Rechtspflege 
wird den Werktätigen aber oftmals nur abstrakt-theo
retisch erläutert. Es wird ihnen noch zu wenig durch 
die hilfreiche Einflußnahme der Rechtspflegeorgane auf 
die zur Erziehung berufenen Kollektive der Werktäti
gen praktisch demonstriert. Folglich findet wohl das 
Prinzip der Ahndung von Straftaten mit Strafen ohne 
Freiheitsentzug Verständnis, weil es dem allgemeinen 
Wissen um den Sinn des Erziehungsgedankens in unse
rer Rechtspflege entspricht; aber auf Grund der den 
Bürgern bekannten einzelnen Fälle des Verhaltens von 
bedingt Verurteilten und unzureichender Qualität der 
erzieherischen Einflußnahme auf den Rechtsverletzer 
gibt es zahlreiche Vorurteile und Unverständnis. Gerade 
im Hinblick auf die Zunahme bedingter Verurteilungen 
und die notwendige wirksamere Gestaltung der gesell
schaftlichen Erziehung des Rechtsverletzers bedarf es 
wirklich schöpferischer Tätigkeit der Rechtspflege
organe, um die gesellschaftlichen Kräfte auf diese Pro
blematik zu orientieren. Nicht nur eine gute, gezielte 
Zusammenarbeit mit Volksvertretungen und anderen 
staatlichen Organen, mit gesellschaftlichen Massenorga
nisationen und Ausschüssen der Nationalen Front ist 
vonnöten; nicht nur ein ganzes System der gesellschaft
lichen Erziehung wird gebraucht. Mehr als zuvor muß 
die Differenziertheit, die Vielfältigkeit und Vielgestal
tigkeit der mit den betreffenden Verurteilten, ihrem 
Verhalten, ihrer Persönlichkeit verbundenen Erzie
hungsproblematik beachtet werden. Erst dann können 
die Kollektive, die eine Bürgschaft übernommen haben, 
die gesellschaftlichen Kräfte überhaupt, wirklich sinn
voll und überzeugend ihren erzieherischen Einfluß aus
üben, wenn sie auf den Täter bezogene, gut durch
dachte und treffende Erziehungshinweise erhalten. Das 
trifft auf die erzieherische Ausgestaltung der Bürgschaft 
und der Bindung an den Arbeitsplatz zu und ist über
haupt von grundsätzlicher Bedeutung für den Gesamt
erfolg unserer Erziehungspolitik in Strafsachen.

Einheitliches Wirken aller Rechtspflegeorgane
Angesichts solcher tiefgreifenden Wechselwirkungen 
zwischen der Arbeitsweise der Rechtspflegeorgane und 
der Entwicklung des sozialistischen Rechtsbewußtseins 
unserer Bürger bedürfen die bei der Durchführung des 
Rechtspflegeerlasses in der Praxis aufgetretenen Er
scheinungen und Probleme des sehr aufmerksamen Stu
diums und der gemeinsamen Auswertung durch alle 
zentralen Rechtspflegeorgane, um rechtzeitig und wirk-
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sam Fehlentwicklungen begegnen-zu können. Das bis
lang dazu von ihnen Unternommene ist bereits von 
hohem Wert. Die Richtlinien und Beschlüsse des Ober
sten Gerichts und der anderen zentralen Rechtspflege
organe sind konstruktiv. Sie beweisen, daß die Ent
wicklungstendenzen durchaus bekannt sind. In ihrer 
Aussagekraft sind sie geeignet, die Einheitlichkeit der 
sozialistischen Rechtsanwendung und damit den Grund
satz der Gleichheit der Bürger vor dom Gesetz durchzu
setzen. Doch das kann von zentralen Richtlinien und 
Beschlüssen keineswegs allein erwartet werden, auch 
nicht von zentralen Beratungen, wenngleich gerade die 
genannten Probleme ständig der Beratung in den Lei
tungskollektiven der zentralen Organe, der Beratung 
mit den Leitern der nachgeordneten Organe und regel
mäßiger Zusammenkünfte der Leiter der zentralen 
Rechtspflegeorgane bedürfen.
Vordringliche Aufmerksamkeit muß jetzt auf die Siche
rung der Einheit von Beschlußfassung und schöpfe
rischer Verwirklichung der Beschlüsse der zentralen 
Rechtspflegeorgane durch ihre nachgeordneten Organe 
gerichtet werden. Bislang ermöglichten Untersuchungen 
in der Praxis, operative Einsätze und die Vorbereitung 
von zentralen Tagungen in unmittelbarer Verbindung 
mit den Werktätigen und örtlichen Rechtspflegeorganen 
den zentralen Rechtspflegeorganen, ihre eigene Tätig
keit wissenschaftlicher zu gestalten. Der Umsetzungs
prozeß aber von den zentralen Rechtspflegeorganen bis 
zu den Rechtspflegeorganen in den Kreisen ist noch lük- 
kenhaft; die einheitliche Verwirklichung der Grund
sätze des Rechtspflegeerlasses ist noch nicht völlig ge
sichert. Hierauf sind die Kräfte und Fähigkeiten der 
zentralen Rechtspflegeorgane noch nicht genügend kon
zentriert. Die zentralen Beschlüsse und Maßnahmen 
sollten entschiedener und einheitlicher falschen Ent
wicklungstendenzen entgegenwirken; ebenso sollten 
gute Erfahrungen schnell zum Allgemeingut aller 
Rechtspflegeorgane gemacht werden.
Die Fortentwicklung des sozialistischen Rechtsbewußt
seins der Bürger und damit die Stärkung der gesell
schaftlichen Kraft zur Lösung der Aufgaben unserer 
Rechtspflege verlangt die Sicherung der Einheitlichkeit 
des Wirksamwerdens aller staatlichen Rechtspflege
organe im Sinne des Rechtspflegeerlasses und der bei 
seiner Durchführung gesammelten besten Erfahrungen. 
Hierin ist die vom Obersten Gericht zu sichernde Ein
heitlichkeit der sozialistischen Rechtsanwendung ein
geschlossen — eine das Wesen des Rechtspflegeerlasses 
vollkommen erfassende Rechtsanwendung durch alle 
Gerichte, die jeder Routine, jedem Schematismus be
gegnet, eine prinzipienlose Gleichmacherei in der Be
urteilung von Rechtsverletzungen und der Täter wie 
die Nivellierung unserer Gesetze ausschließt, jedoch alle 
echten unterschiedlichen Bedingungen berücksichtigt 
und so jeder Tendenz leerer praktizistischer Tätigkeit 
entgegenwirkt. Hierzu gehört ferner eine verstärkte 
Koordinierung zwischen den zentralen Rechtspflege
organen bei der Anleitung der nachgeordneten Organe 
sowie bei der Durchführung gemeinsamer Untersuchun
gen und anderer wichtiger Maßnahmen.
Der Rechtspflegeerlaß des Staatsrates hat die Ziele ge
nannt, die Wege abgesteckt: Durch die noch vollkom
menere Leitungstätigkeit der Rechtspflegeorgane — der 
nach wie vor aktuellen Hauptfrage zur schöpferischen 
einheitlichen Verwirklichung des gesamten Gedanken
gutes des Rechtspflegeerlasses durch alle Rechtspflege
organe — werden die Bürger die Postulate unserer hu
manistischen Rechtsordnung in ihrem eigenen Erleben 
vollends verwirklicht sehen, sich mit Recht und Rechts
pflege unserer gesellschaftlichen Entwicklungsetappe 
vollends identifizieren und danach handeln. Das ent
spricht unserer sozialistischen Rechtsordnung, wahrhaf
ter Rechtsstaatlichkeit.
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